
  

Kantonsrat St.Gallen 22.25.06 

    

   

III. Nachtrag zum Gesetz über die soziale Sicherung und Integration 

von Menschen mit Behinderung  

(Inklusive familienergänzende Kinderbetreuung) 
 

 

Anträge der Redaktionskommission vom 8. Juni 2026 

 

 

Art. 31c:     Die zuständigen Stellen können Personendaten, einschliesslich 

besonders schützenswerteschützenswerter Personendaten und 

Persönlichkeitsprofile, zur Klärung der Anspruchsvoraussetzung 

und Bemessung der Abgeltung bearbeiten. 

 

 

Auftrag an die Staatskanzlei zur Bereinigung der Absatzfolge. 
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